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            Textliche Festsetzungen 

1. Im besonderen Wohngebiet können sonstige Gewerbebetriebe nach § 4a Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden. Einrichtungen zur Schaustellung von 
Personen (z.B. Peep-, Sex- und Live-Shows) sowie Video- oder ähnliche Vorführungen 
sind nicht zulässig.  
 

2. Im besonderen Wohngebiet sind Tankstellen nach § 4a Abs. 3 Nr. 3 BauNVO nicht zu-
lässig. 
 

3. Im besonderen Wohngebiet WB1 sind ab 17 m hinter der Straßenbegrenzungslinie nur 
solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärmemissionen soweit begrenzt sind, 
dass die von ihnen ausgehende Schallleistung 55 dB (A) / m² tagsüber (6°°- 22°° Uhr) 
und 40 dB(A) / m² nachts (22°° - 6°° Uhr) nicht überschreitet. Die zulässigen Beiträge 
einzelner Betreiber zur Schallleistung entsprechen deren Flächenanteilen an der Ge-
samtfläche (flächenbezogener Schallleistungspegel). Sie dürfen 55 dB(A) / m² tagsüber 
(6°°- 22°° Uhr) und 40 dB(A) / m² nachts (22°°- 6°° Uhr) nicht überschreiten. 
Auf der übrigen Fläche sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärm-
emissionen soweit begrenzt sind, dass die von ihnen ausgehende Schallleistung 60 dB 
(A) / m² tagsüber (6°°- 22°° Uhr) und 45 dB(A) / m² nachts (22°° - 6°° Uhr) nicht über-
schreitet. Die zulässigen Beiträge einzelner Betreiber zur Schallleistung entsprechen 
deren Flächenanteilen an der Gesamtfläche (flächenbezogener Schallleistungspegel). 
Sie dürfen 60 dB(A) / m² tagsüber (6°°- 22°° Uhr) und 45 dB(A) / m² nachts (22°°- 6°° 
Uhr) nicht überschreiten. 
Die Prüfung der Einhaltung der flächenbezogenen Schallleistungspegel erfolgt gemäß 
„Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz“ 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm) vom 26. August 1998 – 
BMBl. S. 503. 
 

4. Im besonderen Wohngebiet WB2 sind ab 15 m hinter der Straßenbegrenzungslinie nur 
solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärmemissionen soweit begrenzt sind, 
dass die von ihnen ausgehende Schallleistung 55 dB (A) / m² tagsüber (6°°- 22°° Uhr) 
und 40 dB(A) / m² nachts (22°° - 6°° Uhr) nicht überschreitet. Die zulässigen Beiträge 
einzelner Betreiber zur Schallleistung entsprechen deren Flächenanteilen an der Ge-
samtfläche (flächenbezogener Schallleistungspegel). Sie dürfen 55 dB(A) / m² tagsüber 
(6°°- 22°° Uhr) und 40 dB(A) / m² nachts (22°°- 6°° Uhr) nicht überschreiten. 
Auf der übrigen Fläche sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärm-
emissionen soweit begrenzt sind, dass die von ihnen ausgehende Schallleistung 60 dB 
(A) / m² tagsüber (6°°- 22°° Uhr) und 45 dB(A) / m² nachts (22°° - 6°° Uhr) nicht über-
schreitet. Die zulässigen Beiträge einzelner Betreiber zur Schallleistung entsprechen 
deren Flächenanteilen an der Gesamtfläche (flächenbezogener Schallleistungspegel). 
Sie dürfen 60 dB(A) / m² tagsüber (6°°- 22°° Uhr) und 45 dB(A) / m² nachts (22°°- 6°° 
Uhr) nicht überschreiten. 
Die Prüfung der Einhaltung der flächenbezogenen Schallleistungspegel erfolgt gemäß 
„Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz“ 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm) vom 26. August 1998 – 
BMBl. S. 503. 
 

5. Im Mischgebiet sind Schank- und Speisewirtschaften nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 
nur im ersten Vollgeschoss und unterhalb der Geländeoberfläche zulässig. 
 

6. Im Mischgebiet können sonstige Gewerbebetriebe und Vergnügungsstätten nach § 6 
Abs. 2 Nr. 4 und 8 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden. Einrichtungen zur 
Schaustellung von Personen (z.B. Peep-, Sex- und Live-Shows) sowie Video- oder 
ähnliche Vorführungen sind nicht zulässig. 
 

7. Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 
BauNVO nicht zulässig. 
 

8. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl 
EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von Schwefeldioxid (SOx), Stickoxid 
(NOx) und Staub in Kilogramm Schadstoff pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des 
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL entsprechen. 
 

9. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des 
Bebauungsplans. 
 
 

Nachrichtliche Übernahmen 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb eines Gebiets, das 
als Denkmalbereich (Ensemble) „Spandauer Vorstadt“ gekennzeichnet ist. 
 

2. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich die folgende Gar-
tendenkmale:   Münzstraße 21/ 23 
 
 

Hinweise 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb eines Gebiets, für 
das eine Verordnung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart gemäß § 172 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB gilt. 
 

2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Geltungsbereichs des 
festgesetzten Landschaftsplans I-L-2. 
 

3. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich planfestgestellte 
Straßenbahn-Anlagen. 

noch nicht rechtsverbindlich
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